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erlebt – ein normaler Zustand – oder schon Nahrungsverwei-
gerung? Aktives Abwehren beim Zuhilfegehen durch professi-
onell Pfl egende oder Angehörige während einer Mahlzeit ist 
hier schon ein deutlicheres Zeichen für Verweigerung.

Ein anderer Blickwinkel ist es, dass Patienten, die „nichts mehr 
essen wollen“, damit signalisieren, in den Tod gehen zu wollen. 
Eine weitere Sichtweise wäre, dass sich deren Körper auf das 
Sterben vorbereitet gemäß des Sinnspruchs, „Ich sterbe, nicht, 
weil ich nichts mehr esse, sondern, ich esse nichts mehr, weil 
ich sterbe!“ und deswegen die Nahrung verweigert wird.

Allgemein ist zu bemerken: Wenn ein Mensch mit Pfl egebedarf, 
sei es aufgrund einer Tumorerkrankung oder des fortschreiten-
den Alters, zunächst unmerklich – dann aber augenscheinlich 
– an Gewicht verliert, ist die Grenze zur Essenverweigerung 
strikt zu ziehen. Bei prägnanten Gewichtsveränderungen sollte 
eine individuelle Ernährungsberatung und -betreuung begin-
nen. Arends et al. (2003) legen folgende Indikation hierfür fest:

Bei Gewichtsverlust > 5 % – ausgehend vom „gesunden“ Aus-
gangsgewicht – sind Ernährungsanamnese und -diagnostik 
sowie eine individualisierte Ernährungsberatung anzustreben. 
Weiterhin sollten sowohl regelmäßige Kontrollen eingeplant 
werden sowie an parenterale Ernährung (PE) gedacht werden 
(DGEM, 2007).

Wird bei Gewichtsmessungen eine Nähe zu den Grenzwerten, 
ausgehend vom „gesunden“ Ausgangsgewicht, festgestellt, 
kann dies für Pfl egende und Betreuende eine brisante Kon-

Essen und Ernährung betreff en die Grundbedürfnisse der 
Menschen. Somit sind Diskussionen um Nahrungsverweige-
rung sowie enterale und parenterale Ernährung und ethische 
Aspekte bei der Versorgung in onkologischen Fragestellungen 
– auch in Verbindung mit einem herannahenden Lebensen-
de – eine zentrale ethische Fragestellung für alle Beteiligten.
Allgemein wird ein reduzierter Ernährungszustand mit einer 
vermindert positiven Prognose und herabgesetzter Lebens-
qualität assoziiert (DGEM, 2007).

Zusätzlich gilt in der professionellen Pfl ege: Ernährung ist eine 
Aktivität des täglichen Lebens. Pfl egenden ist dies bestens be-
kannt durch die Verbindung zu den verschiedenen Pfl egethe-
orien wie Krohwinkel (2008) oder Peplau (Friedemann & Köh-
len, 2010). Da Ernährung in Wechselwirkung mit allen anderen 
Lebensaktivitäten steht, zwingt sie dazu, sie stets im Auge zu 
behalten und stellt somit eine Aufgabe des pfl egerisch-berufl i-
chen Bereichs dar (Friedemann & Köhlen, 2010).

Nahrungsverweigerung und Ernährungstherapie 
– wie sind diese Begriff e zu sehen?

Inwieweit man grundsätzlich bei Menschen, die kein Essbe-
dürfnis mehr entwickeln, von bewusster Nahrungsverweige-
rung oder nur von besonders schwerwiegender oder krank-
heitsbedingter Appetitlosigkeit sprechen kann, ist sehr schwer 
zu fassen. Nahrungsverweigerung kann schleichend einher-
gehen, mit immer geringer werdendem Appetit. Lustlosigkeit 
beim Essen wird häufi g beim kranken oder älteren Menschen 
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waltschaft gegen Ärzte ermittelt, die – auch im Zusammen-
hang mit Sondenernährung – gegen eine einmal getroff ene 
Patientenverfügung handeln. Während allgemein gesehen, 
eine Seite solche Maßnahmen mit der Beendigung medizini-
scher Behandlung gleichsetzt, lehnt die andere Seite eine nicht 
stattfi ndende künstliche Ernährung oder das Einstellen als Ver-
hungern und Verdurstenlassen des Betroff enen defi nitiv ab. 
Nach den Richtlinien der Bundesärztekammer von 1998 muss 
die Situation genau bedacht und dem Willen der Betroff enen 
mehr Gewicht beigemessen werden.

Ethische Prinzipien in der Pfl ege – woher kom-
men sie?

In ihrem 1979 erstmals veröff entlichen Werk „Principles of Bio-
medical Ethics“ entwickelten Beauchamps und Childress vier 
Prinzipien, welche einen Rahmen für die Identifi zierung und 
Refl ektion von moralisch-ethischen Problemen – innerhalb 
wertepluraler Gesellschaften für den medizinischen Bereich 
bieten sollten (Beauchamps & Childress, 2008). Ernährungsma-
nagement und Sondenernährung bei Nahrungsverweigerung 
können als ein solches moralisch-ethisches Problem gesehen 
werden.

Die Autoren befürworten vier sogenannte mittlere Prinzipien: 
  Prinzip der Autonomie/Selbstbestimmung (respect for au-
tonomy)

  Prinzip der Fürsorge und des Wohlergehens (benefi cience) 
  Prinzip der Gerechtigkeit (justice)
  Prinzip des Nichtschadens (nonmalifi cience)

Doch zuerst, was sind mittlere Prinzipien? Mittlere Prinzipen 
sind prima facie (auf den ersten Blick und bis auf Widerruf ) 
gültig, gleichwertig in ihrer Rangordnung und müssen in der 
Pfl egepraxis oft gegeneinander abgewogen werden.

Was sagen die vier Prinzipien grundsätzlich und herunter-
gebrochen auf Nahrungsverweigerung und Ernährung aus?

Das erstgenannte Prinzip der Autonomie verpfl ichtet dazu, dass 
jedem Patienten/Betroff enen selbstbestimmte Entscheidun-
gen zuerkannt werden müssen. Wertevorstellungen, Ziele und 
Bedürfnisse aus Betroff enensicht haben stets Vorrang. Pater-
nalistische Haltungen und Handlungen Pfl egender schließt 
dieser Grundsatz somit aus. Jede wohlwollende pfl egerische 
Bevormundung – wie es vorsorgliche Sondenernährung sein 
könnte – wendet sich gegen dieses Prinzip. Sozusagen bedeu-
tet dieser Grundsatz, dass der Betroff ene als gleichwertiger 
Partner in die Entscheidungen miteinbezogen werden muss. 
Grundvoraussetzung ist hierfür allerdings, dass er entschei-
dungsfähig ist und potenzielle Gefahren abwägen kann, also 
im Wissen um die Konsequenzen handelt. Besonders schwierig 
wird es für die Pfl ege und den Umgang mit einem Ernährungs-
management bei nicht einwilligungsfähigen, komatösen, 
psychisch veränderten und/oder dementen Menschen mit tu-
morbedingtem starken Gewichtsverlust und Nahrungsverwei-

fl iktsituation darstellen, die ethische Fragen, Emotionen und 
Gewissenskonfl ikte mit sich bringen könnte.

Sondenernährung – was gibt es anzumerken?

Es gibt bekannterweise mehrere Möglichkeiten der Sonden-
ernährung, einmal die obligatorische Magensonde, wenn 
eine selbstständige Nahrungsaufnahme in naher Zukunft 
wieder absehbar ist, oder ein endoskopisch angelegter direk-
ter Zugang zum Magen, der die Bauchwand durchdringt. Für 
Menschen, die ihren regulären Nährstoff bedarf längerfristig 
nicht mehr auf normalem, enteralem Weg aufnehmen kön-
nen, manchmal auch nicht mehr aufnehmen wollen, gibt es 
seit 1982 die Möglichkeit der PEG (perkutane endoskopische 
Gastrostomie). Sie wird bei vielen Indikationen wie Tumorer-
krankungen, neurologischen Symptomatiken (Apoplexien) 
sowie einer allgemeinen Nahrungsverweigerung angewendet. 
So wird es möglich, dem Körper relativ komplikationsarm not-
wendige Nährstoff e und Flüssigkeiten zuzuführen. Eine paren-
terale Ernährung ist unter Umgehen des Magen-Darm-Traktes, 
zentral- oder periphervenös, durch Hickman-/Portkatheter 
oder andere Zugangsweisen ebenfalls möglich. Eine Ernäh-
rung über eine PEG oder andere Sonde ist ein ärztlicher Eingriff  
in die Körperintegrität des Menschen und erfordert ein gewis-
ses rechtliches Prozedere.

Ein kleiner juristisch-ethischer Exkurs

Direkte Nahrungsverweigerung, wenn also ein Mensch willent-
lich äußert – in bestimmten Fällen nicht mehr ernährt werden 
zu wollen – bedarf der juristischen Klärung, bspw. einer Pati-
entenverfügung. Diese weist den Arzt und das medizinische 
Personal an, bestimmte medizinische Maßnahmen nach des-
sen persönlichen Vorstellungen vorzunehmen oder zu unter-
lassen. Vorausgesetzt, der Betroff ene verfasste diese im Vollbe-
sitz seiner geistigen Kräfte und ohne Anzeichen von äußerem 
Zwang oder hat es anderweitig zuverlässig dokumentiert.

Dies bedeutet, dass dem Willen stattgegeben werden muss, 
sowohl von medizinischer Seite als auch vonseiten der Insti-
tutionen der Pfl ege oder der Angehörigen von Tumorbetrof-
fenen. Was aber, wenn diese Einstellung und der Wunsch des 
Menschen mit dem Leitbild der Institution oder Einrichtung 
nicht in Einklang zu bringen sind – vielleicht nicht deckungs-
gleich mit der Meinung und dem Willen der Angehörigen ist? 
Welch ein Konfl iktpotenzial!

In der medizinischen, juristischen und ethischen Fachliteratur 
wird über das Vorenthalten fester Nahrung sowie die Entfer-
nung der Sonden zur Ernährung seit den 1980er-Jahren kon-
trovers diskutiert. Rechtswissenschaftler stellen dar, dass ein, 
im Zustand der Einwilligungsfähigkeit, getätigter Beschluss 
gegen eine Ernährung per Sonde bei späterer Erkrankung 
– auch wenn der eigene Willen nicht mehr geäußert werden 
kann – nicht zulässt, eine Sondenernährung einzuleiten. Nach 
Berichten in Fachjournalen wird häufi g seitens der Staatsan-
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sing management are also descripted.
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achtung juristische Sanktionen nach sich ziehen kann (Raup-
rich & Steger, 2005). Nachlässigkeit oder mangelnde Sorgfalt 
können das Wohl der Betreuten gefährden. In Bezug auf Nah-
rungsverweigerung und deren Folgen erfordert dieser Grund-
satz stetige Aufmerksamkeit, um Gefahren zu erkennen und 
diese zu vermeiden. Wobei grundsätzlich ein normales Lebens- 
und Restrisiko nicht ausgeschaltet werden kann. Pflegeinter-
ventionen zum Wohle des Versorgten bergen oft ein Risiko 
zum Schaden dessen in sich. Der Grundsatz des Nichtschadens 
kann dann dem Prinzip des Wohlergehens untergeordnet wer-
den, denn ansonsten würde es möglicherweise dazu führen, 
dass professionell Pflegende der Forderung des Nichtschadens 
stattgeben und nichts mehr für den Betroffenen tun würden. 
Solche Folgen können nicht gewollt sein!

Alle vier ethischen Grundsätze und Prinzipien sind in derselben 
Weise – jeder für sich und auch gemeinsam – gültig. Sie sollen als 
Orientierungs- und Entscheidungshilfen dienen. Allerdings wird 
es im pflegerischen Alltag immer wieder – und gerade im Zu-
sammenhang mit Nahrungsverweigerung, Sondenernährung 
und herannahendem Lebensende – zu Situationen kommen, wo 
diese Prinzipien gegeneinander abgewogen werden müssen. 
Im speziellen Fall kann das Prinzip der Selbstbestimmung wich-
tiger erscheinen als das der Fürsorge und umgekehrt. Kritisch 
wird es, wenn einzelne Prinzipien interpretiert werden müssen 
und diese Auslegungen je nach Standpunkt und Blickwinkel 
sehr unterschiedlich ausfallen können. Durch die einfache An-
wendungsmöglichkeit dieser ethischen Leitgedanken kann das 
Spannungsfeld Nahrungsverweigerung und Sondenernährung 
zuerst einmal grob strukturiert werden. Selbst wenn noch offe-
ne Fragen und Gedanken bleiben, bieten diese Prinzipien ein 
sinnvolles Instrument zur Auseinandersetzung mit Fragen im 
Umfeld des Ernährungsmanagements und können Nachden-
ken und Diskussionen zum Thema in Gang setzen.

gerung. Deswegen ist hier von professionell Pflegenden eine 
hohe Sensibilität bezüglich nonverbaler Zeichen und Kommu-
nikation gefordert. Fürsorge und Fachwissen dürfen nicht über 
den Willen des Betreuten gestellt werden. Die Achtung von 
Selbstbestimmung und Autonomie der Betroffenen bedeutet 
für Betreuende, Selbstständigkeit und Fähigkeit zur Selbstsor-
ge zu fördern, ohne etwas aufzuzwingen. Gerade bei „eigen-
willigen“ Betroffenen erfordert dies eine gewisse Kreativität.

Das Prinzip der Fürsorge und des Wohlergehens steht im direkten 
Zusammenhang mit dem der Selbstbestimmung und muss bei 
ethischen Entscheidungsfindungen gleicher Art berücksichtigt 
werden. Es ist dabei erforderlich, das Wohlbefinden zu fördern 
und Schaden zu vermeiden, respektive zugefügten Schaden 
wieder gutzumachen. Chancen und Risiken, Vor- und Nachtei-
le, Wirkungen und Nebenwirkungen sind dabei abzuwägen, 
um das Wohl des Betreuten zu gewährleisten (Rauprich & Ste-
ger, 2005). Dabei darf das von den Pflegenden angenommene 
Gute seiner Pflege niemandem aufgenötigt werden. In Bezug 
auf Pflege und das Umgehen mit Nahrungsverweigerung be-
deutet dieses Prinzip, jedem die bestmögliche Versorgung mit 
einem Höchstmaß an Freiheit und dem geringstmöglichen 
Schaden, nach neuesten pflegewissenschaftlichen und praxis-
erprobten Erkenntnissen, zugute kommen zu lassen. Fürsorge 
kann niemals gelöst werden von der Selbstbestimmung des 
Menschen, dem sie gilt. Wem am Wohlergehen des betreuten 
Menschen etwas liegt, der ist verpflichtet, auf dessen Willen 
und Selbstbestimmtheit zu achten. Wem dies wichtig ist, der 
darf das Wohl des Anderen nicht vernachlässigen.

Das Prinzip der Gerechtigkeit beinhaltet für Pflegende, dass sie 
jedem Betroffenen/Patienten die Pflege und Betreuung zukom-
men lassen, die angemessen und notwendig für ihn erscheint. 
Dies soll unabhängig von Alter, Rasse, Nationalität ... oder sozi-
alem Status geschehen (DBfK, 2010). Dieser Grundsatz ist aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Einerseits aus dem Blick-
winkel begrenzter Ressourcen und Möglichkeiten, andererseits 
aus dem der Gleichbehandlung aller Betroffenen. Gerechtigkeit 
bedeutet hier, dass alle Menschen in gleichen Situationen auch 
gleich behandelt werden sollten. Konflikte im Team und Diffe-
renzen zwischen den multidisziplinären Schnittstellen könnten 
sich hier ergeben, wenn im pflegerischen Bereich – bspw. auf-
grund von zwischenmenschlichen Kommunikationsproblemen 
– verschiedene Vorgehensweisen in der Behandlung der Men-
schen und deren Nahrungsverweigerung stattfinden. Organi-
satorische Faktoren und Strukturen können nicht nur diesen 
Grundsatz, sondern auch die Pflege- und Betreuungsqualität 
im Ernährungsmanagement stark beeinflussen.

Das Prinzip des Nichtschadens liegt nahe dem Fürsorge- und 
Wohlergehensprinzip. Es bezieht sich darauf, Pflegeinterventi-
onen durchzuführen und dabei einem Betreuten keinen Scha-
den zuzufügen. Nach den Entwicklern der ethischen Prinzipien 
unterscheidet es sich dadurch, dass es als Folge der Nichtbe-

Abbildung 1: Dem Wunsch der Menschen nach  
Wahl ist soweit möglich immer nachzugeben.
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lematik der Betreuenden machen. Dies bedeutet: Es sind alle 
Möglichkeiten zu nutzen, um dem gefährdeten Betroff enen 
Energie zuzuführen. Zu benutzen sind Essens- und Trinkpro-
tokolle oder Supplemente und Zusatznahrung können ge-
zielt eingesetzt werden. Bei Meinungsverschiedenheiten und 
Diskussionsbedarf mit der ärztlichen Seite: Ärzte sind mögli-
cherweise nach einem weiteren Gesprächs- und Gedanken-
austausch und intensiver Kommunikation dahingehend zu 
überzeugen, vielleicht doch keine Sonde in Betracht zu ziehen. 
Die Pfl ege muss bedenken: Wo benötigt der Mensch Hilfe? Wo 
hat er eigene Ressourcen, die unterstützt werden müssen, auch 
wenn sie zeitaufwendiger sind? Eine gute, an dem Wohle des 
Betroff enen ausgerichtete Zusammenarbeit aller Disziplinen 
ist anzustreben. Das bedeutet individuelle Problemlösungsver-
suche anstatt Pauschalprogrammen, Kommunikation anstatt 
sturem Abarbeiten und ein Orientieren am Menschen anstatt 
an Abläufen. Es gibt die Möglichkeit regelmäßiger ethischer 
Fallbesprechungen. So sollte im Zusammenhang mit Nah-
rungsverweigerung und Gewichtsabnahmen ein sogenanntes 
ethisches Konzil/Fallbesprechung einberufen werden. Dieses 
bedeutet eine Beratung unter kollegialen Bedingungen. Alle 
Beteiligten, dies können Angehörige, Betreuer, evtl. Seelsorger, 
juristischer Mitarbeiter und Bezugspfl egekraft, betreuender 
Arzt sein, arbeiten zusammen und tragen mit ihren Gedanken 
und Bedenken zu einer Entscheidung bei. Ein Protokoll hält die 
getroff ene Entscheidung fest. Eine Nebenbemerkung aus der 
Praxis sei erlaubt: Nach solchen ethischen Beratungen begann 
so mancher Nahrungsverweigernde wieder zu essen, da Bezie-
hungsaspekte zu wirken beginnen, die vorher evtl. nicht aus-
reichend bedacht wurden. Eine Sondenernährung war nicht 
mehr notwendig! 

Ethisch refl ektierte Handlungsperspektiven für 
Pfl egemanagement und Pfl egefachkräfte

Die Pfl ege und Begleitung von Menschen mit Ernährungs-
problemen bedarf eines in der Einrichtung abgestimmten 
werteorientierten Konzepts der Versorgung – ohne manage-
mentbedingte Aspekte zu vernachlässigen. Es müssen alle 
Bereiche eingebunden werden, um die Qualität der Arbeit in 
den Institutionen/Einrichtungen und die Lebensqualität der 
Menschen sicherzustellen und zu erhöhen. Es ist die Aufgabe 
des Managements dafür zu sorgen. 

Dies kann im Detail sein: Entwickeln einer Prozessbeschrei-
bung zum Ernährungsmanagement mit Ermitteln des Ernäh-
rungsstatus, individueller Bedürfnisse, Wünsche und Ressour-
cen; individuelle Planung des Hilfebedarfs, der Dokumentation 
und einer Verlaufsbeobachtung unter Rücksichtnahme auf 
eine evtl. vorhandene Patientenverfügung. Es müssen im Wei-
teren Assessmentverfahren vorhanden sein, respektive entwi-
ckelt werden, die ein professionelles Umgehen mit Ernährung 
und Nahrungsverweigerung ermöglichen. So sind Mitarbei-
tende dahingehend zu schulen oder Qualitätszirkel zu bilden. 
Systematisches Vorgehen mit Feststellen des Ist-Zustandes 
und Checklisten der MDK-Qualitätsprüfungen können als 
Hilfestellung dienen. Schon zwei regelmäßig durchgeführte 
Tagesschulungen im Jahr zeigen Erfolg. Im Rahmen des Qua-
litätsmanagements sind alle Prozesse des Ernährungs- und 
Verpfl egungsmanagements zu überprüfen. Ablaufstrukturen 
müssen so gestaltet werden, dass den Menschen die Zuwen-
dung und Zeit zuteil wird, die sie benötigen, damit Essen zum 
Genuss werden kann und nicht zum reinen Versorgungsakt 
degradiert wird. Es ist zu prüfen, welche Möglichkeiten es in 
der Einrichtung gibt, jederzeit verfügbare Speisenangebote 
vorhalten zu können. 

Am Ende muss auch die Personalproblematik erwähnt werden. 
Es sollte stets genügend Personal zu Essenszeiten im Dienst 
sein oder die Spannen der Essenszeiten ausgedehnt werden. 
Schnittstellen in Einrichtungen, die nur schwer zu koordinie-
ren sind, müssen zu Nahtstellen werden, die ineinander grei-
fen und zusammen – anstatt gegeneinander – arbeiten. Auch 
wenn das Verordnen und Verabreichen von parenteraler Zu-
satzernährung oder PEG im Verantwortungsbereich des Arztes 
liegt, sind hier stets eine enge Zusammenarbeit und mögliche 
Diskussionen zweckmäßig (Rothärmel et al., 2007).

Die Angehörigen sind über rechtliche Möglichkeiten in den 
verschiedenen Fällen der Nahrungsverweigerung zu infor-
mieren. Ein professionelles, auf den Bedarf der Einrichtung 
zugeschnittenes eigenes Konzept und eine konsequente Do-
kumentation sorgen in diesem Zusammenhang für Schutz und 
Sicherheit auf allen Seiten (Bäumer & Maiwald, 2008).

Vonseiten der Fachkräfte in der Pfl ege: Die Diskussion der Er-
nährungsproblematik des Betroff enen nicht zur Schuldprob-

Abbildung 2: Der freie Wille zu entscheiden, ob man essen möchte 
oder nicht sowie ein angenehmes Ambiente können Einiges gegen 
Nahrungsverweigerung bewirken. 
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Informationen und Tipps
Broschüren zum Thema „Ernährung und Krebs“: 
http://www.krebsgesellschaft.de
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